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RS OGH 1987/1/27 4Ob393/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1987

Norm

UrhG §14

Rechtssatz

Das Urheberrecht knüpft bei der Verwirklichung seines Zieles, den Urhebern innerhalb der durch ihre schutzwürdigen

Interessen bestimmten Schranken die Verwertung ihrer Werke vorzubehalten, nicht an den Werkgenuß an, der sich

weitgehend im privaten Bereich abspielt, sondern an die Werkvermittlung. - "Sexshop-Video".
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